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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.11.1987

Norm

StGB §129 Z1

Rechtssatz

Ein wegen Einsteigens in ein Gebäude nach § 129 Z 1 StGB quali2zierter Diebstahl liegt nur dann vor, wenn er durch

unmittelbares Einsteigen in ein Gebäude begangen wird, nicht aber auch dann, wenn der Täter eine

Umfassungsmauer (oder Umzäunung), die nicht in das Gebäude integriert ist, übersteigt, zum Betreten des

eigentlichen Gebäudes jedoch die dafür vorgesehene (unverschlossene) Öffnung benützt.
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